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Arbeitsort FH 

Handlungsspielräume

Die Rechte und Pflichten der Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen in Baden-Württemberg sind im FH-Gesetz geregelt. Dort steht im Landeshochschulgesetz (LHG) §46(1): "Die Professoren nehmen die ihrer Fachhochschule obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig war".
Dies deutet schon an, dass bei der konkreten Umsetzung ein großer Gestaltungsspielraum bleibt (z.B. im Hinblick auf Inhalte, Lehrformen, Methoden). Dieser Spielraum sollte in Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen ausgestaltet werden, da nur in Teamarbeit der Professorinnen und Professoren ein wirklich gutes Studienangebot entsteht. Weiterhin stellt natürlich die eigene stetige Fortbildung eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit an einer FH dar. Dazu kann (alle 5 Jahre) ein sog. Fortbildungssemester genutzt werden. In diesem Semester ruht die Lehrverpflichtung und wird ersetzt durch die Mitarbeit in einem Projekt in Wirtschaft oder Verwaltung, um das sich jede interessierte Kollegin selbst zu bemühen hat. Ein solches Fortbildungssemester muss von der Hochschule genehmigt werden. Genehmigt werden müssen auch Nebentätigkeiten, wie sie eine ganze Reihe von Professor/innen ausübt - von gelegentlichen Fortbildungsveranstaltungen für die Wirtschaft bis zur Führung eigener Unternehmen.
Die Entscheidungsstrukturen an einer Hochschule sind demokratisch, d.h. die Gremien und Führungspositionen werden alle durch Wahl besetzt. Dies wirkt sich positiv auf das innere Klima aus. Die Angelegenheiten eines Fachbereiches werden im Fachbereichsrat entschieden, geleitet vom Dekan des Fachbereichs. Die Angelegenheiten, die die gesamte Fachhochschule betreffen, werden im Senat besprochen, geleitet vom Rektor der Fachhochschule. Die Beteiligung in der Selbstverwaltung bietet die Möglichkeit, an der Weiterentwicklung der Hochschule aktiv mitzuarbeiten. Für die meisten Funktionen gibt es dafür eine Reduktion in der Lehrverpflichtung (siehe Arbeitszeiten).
Arbeitszeiten
Die Lehrverpflichtung an einer Fachhochschule bei einer Vollzeit-Professur beträgt 18 Stunden pro Woche. Hinzu kommen die Zeiten zur Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten, Sprechstunde und vielerlei Sitzungen. Solche Zeiten fallen auch bei Teilzeit-Professuren an, die allerdings noch selten sind.
Die Lehrverpflichtung ist im Vergleich zu pädagogischen Hochschulen und erst recht im Vergleich zu Universitäten hoch und schränkt die Möglichkeit zum eigenen Forschen deutlich ein. Für spezielle Forschungsarbeiten allerdings kann die Lehrverpflichtung auf Antrag reduziert werden. Auch mit der Übernahme eines Amtes in der Selbstverwaltung der Fachhochschule, wie z.B. der Leitung eines Fachbereichs oder der Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten, verringert sich das Lehrdeputat um einige Stunden. 

Im Vergleich zu vielen anderen Arbeitsplätzen ist die Möglichkeit der individuellen Termingestaltung insgesamt sehr groß, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr erleichtert. Die Stundenpläne werden - wenn möglich - so gestaltet, dass ein vorlesungsfreier Tag pro Woche vorhanden ist, der z.B. für Firmenbesuche oder Vorbereitung genutzt werden kann. An mindestens drei Tagen wird die Anwesenheit an der Fachhochschule erwartet. Intensive Vorbereitungen für die Lehre und evtl. Forschungsarbeiten können bevorzugt in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden (ca. 18 Wochen pro Jahr).
Einkommen

Der Beamtenstatus, der für Professor/innen (noch?) gilt, bringt es mit sich, dass die Bruttoeinkommen oft deutlich niedriger sind als in der Wirtschaft. Dem entgegen stehen niedrigere Sozialabgaben, eine hohe Sicherheit des Arbeitsplatzes und weite Gestaltungsmöglichkeiten. Außerdem können Nebentätigkeiten ausgeübt werden, soweit sie von der Hochschule genehmigt werden.
Informationen zur W-Besoldung finden Sie auf den Internetseiten des Hochschullehrerbundes e.V. (hlb): http://www.hlb.de/themen/w-besoldung.html 
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